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19. Verordnung: Anpassung der Bezüge nach dem Kärntner Bezügegesetz 1997 

19. Verordnung der Landesregierung vom 12. März 2024, Zl. 01-GVO-143/2023-14, über 
die Anpassung der Bezüge nach dem Kärntner Bezügegesetz 1997  

Auf Grund der §§ 4 Abs. 7 und 18 Abs. 8 des Kärntner Bezügegesetzes 1997 – K-BG 1997, LGBl. 
Nr. 130/1997, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 91/2023, wird verordnet: 

Artikel I  

§ 1 

Ab 1. Juli 2024 betragen die Bezüge nach § 4 Abs. 1 K-BG 1997 für  

 1. den Landeshauptmann 17.771,60 Euro,  

 2. einen Landeshauptmann-Stellvertreter 16.881,10 Euro, 

 3. ein Mitglied der Landesregierung, das weder Landeshauptmann noch Landeshauptmann-
Stellvertreter ist, 15.994,70 Euro, 

 4. den Ersten Präsidenten des Landtages (wenn kein weiterer Beruf mit Erwerbsabsicht ausgeübt 
wird) 11.845,50 Euro, 

 5. einen Klubobmann im Landtag (wenn kein weiterer Beruf mit Erwerbsabsicht ausgeübt wird) 
11.056,00 Euro, 

 6. den Leiter des Landesrechnungshofes 11.056,00 Euro,  

 7. entfällt, 

 8. entfällt, 

 9. den Ersten Präsidenten des Landtages (wenn ein weiterer Beruf mit Erwerbsabsicht ausgeübt 
wird) 9.772,50 Euro, 

 10. einen Klubobmann im Landtag (wenn ein weiterer Beruf mit Erwerbsabsicht ausgeübt wird) 
8.884,10 Euro,  

 11. den Zweiten und Dritten Landtagspräsidenten 8.884,10 Euro,  

 12. einen Abgeordneten zum Landtag 5.623,20 Euro,  

 13. den Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 15.331,10 Euro, 

 14. einen Vizebürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 13.024,10 Euro,  

 15. ein sonstiges Mitglied des Stadtsenates der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
11.422,40 Euro, 

 16. den Bürgermeister der Stadt Villach 14.429,30 Euro,  

 17. einen Vizebürgermeister der Stadt Villach 12.222,60 Euro, 

 18. ein sonstiges Mitglied des Stadtsenates der Stadt Villach 10.819,50 Euro. 

§ 2  

Ab 1. Juli 2024 gebührt den Bürgermeistern der Kärntner Gemeinden, ausgenommen der 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und der Stadt Villach, nach § 4 Abs. 3 K-BG 1997 ein 
Bezug in der Höhe von:  

 1. in Gemeinden bis 1.000 Einwohnern .................................. 3.654,10 Euro, 

 2. in Gemeinden mit 1.001 bis 1.500 Einwohnern .................  4.143,10 Euro, 

 3. in Gemeinden mit 1.501 bis 2.000 Einwohnern .................  4.188,60 Euro, 

 4. in Gemeinden mit 2.001 bis 2.500 Einwohnern .................  4.675,10 Euro,  
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 5. in Gemeinden mit 2.501 bis 3.000 Einwohnern .................  4.720,60 Euro,  

 6. in Gemeinden mit 3.001 bis 3.500 Einwohnern .................  5.060,50 Euro,  

 7. in Gemeinden mit 3.501 bis 4.000 Einwohnern .................  5.212,50 Euro,  

 8. in Gemeinden mit 4.001 bis 4.500 Einwohnern .................  5.257,80 Euro,  

 9. in Gemeinden mit 4.501 bis 5.000 Einwohnern .................  5.394,50 Euro,  

 10. in Gemeinden mit 5.001 bis 7.000 Einwohnern .................  5.564,50 Euro, 

 11. in Gemeinden mit 7.001 bis 8.000 Einwohnern .................  5.720,30 Euro, 

 12. in Gemeinden mit 8.001 bis 9.000 Einwohnern  ................. 5.727,70 Euro, 

 13. in Gemeinden mit 9.001 bis 10.000 Einwohnern ...............  5.802,60 Euro, 

 14. in Gemeinden mit 10.001 bis 15.000 Einwohnern..............  8.165,70 Euro, 

 15. in Gemeinden mit 15.001 bis 20.000 Einwohnern..............  8.344,10 Euro, 

 16. in Gemeinden mit über 20.000 Einwohnern  ....................... 8.958,70 Euro. 

§ 3 

Ab 1. Juli 2024 beträgt der Höchstbeitrag für die Benützung des Dienstwagens gemäß § 8 Abs. 2 
zweiter Satz K-BG 1997 735,90 Euro. 

Artikel II 

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 2024 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung der Landesregierung über die 
Anpassung der Bezüge nach dem Kärntner Bezügegesetz 1997, LGBl. Nr. 48/2023, außer Kraft. 
 
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Mag. Dr. K a i s e r 
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